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Bundesärztekammer und PKV-Verband 
haben über viele Jahre einen gemeinsa-
men Vorschlag für eine neue GOÄ erarbei-
tet. Die Delegierten haben den Entwurf 
bestätigt und die Bundesärztekammer be-
auftragt, den Entwurf der Bundesregie-
rung mit einer Aufforderung zur Umset-
zung zu übergeben. Die Bundesregierung 
wird damit nachdrücklich an ihre Pflicht 
erinnert, ein jahrzehntelang währendes 
Versäumnis der Vorgängerregierungen 
aus der Welt zu schaffen.

Erlass und Weiterentwicklung der GOÄ ist 
eine Aufgabe der Bundesregierung. Allein 

diese ist berufen, „durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates 
die Entgelte für ärztliche Tätigkeit in einer 
Gebührenordnung zu regeln“. Eine Auf-
gabe, der sich die Bundesregierungen der 
vergangenen Jahre jedoch – genau wie 
bei der Gebührenordnung für Zahnärzte 
(GOZ) – entzogen haben. Wenn der Staat 
die Vereinbarung über die (zahn-)ärztliche 
Vergütung dem Markt entzieht und ein 
eigenes Gebührenrecht schafft, dann muss 
er sich auch um dessen Aktualität küm-
mern. Die ungeliebte Aufgabe auf die 
Betroffenen abzuschieben, ist und bleibt 
komplettes Staatsversagen.

Die Bundeszahnärztekammer sowie die 
wissenschaftlichen Gesellschaften DGZMK 
(Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- 
und Kieferheilkunde), DGMKG (Deutsche 
Gesellschaft für Mund-, Kiefer-, Gesichts-
chirurgie) und BDO (Berufsverband Deut-
scher Oralchirurgen) warnen eindringlich 
davor, den zwischen BÄK und PKV-Ver-
band ausgehandelten GOÄ-Kompromiss 
als Vorlage für eine Novellierung der GOZ 
zu sehen.

Der Vorstand der Bundeszahnärztekam-
mer wird sich in einer eigens zu diesem 
Zweck einberufenen Klausurtagung im 

Bundeszahnärztekammer, DGZMK, DGMKG und BDO erinnern an Aufgabe der Bundesregierung

Neue GOÄ kann kein Vorbild  
für die GOZ sein
Die Delegierten des 129. Deutschen Ärztetages haben wichtige Entscheidungen getroffen, eine davon haben die 
Zahnärztinnen und Zahnärzte mit besonderem Interesse verfolgt: Das Votum zur Novelle der Gebührenordnung für 
Ärzte (GOÄ).
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